
WP.15/AC.2/12/INF.8 
 

 
WIRTSCHAFTSKOMMISSION FÜR EUROPA 
 
BINNENVERKEHRSAUSSCHUSS 

 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
 
Gemeinsame Tagung der Fachleute für die dem Europäischen  
Übereinkommen über die Internationale Beförderung gefähr- 
licher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) anhängenden 
Vorschriften 
 
Zwölfte Sitzung 
Genf, 21. - 25. Januar 2008 
Tagesordnungspunkt 4 (c) 
 
 
 

Abschnitt 5.4.3 
Schriftliche Weisungen 

 
Eingereicht von Deutschland 

 
 
In ihrer 83. Sitzung hat die WP.15 Änderungen zu den Vorschriften für schriftliche Weisungen 
angenommen. Der angenommene Text ist in Anhang 1 wiedergegeben (nur in deutscher Sprache, für 
andere Sprachen siehe Dokument ECE/TRANS/WP.15/2007/25 sowie INF.6, INF.12, INF.17 und 
INF.18 (83. Sitzung)) . 
 
Die Initiative für die Ausarbeitung dieser Änderungen ist von FIATA und IRU ausgegangen. Die 
Hauptgründe waren abweichende und oftmals widersprüchliche Informationen für die gleichen 
Stoffe in den schriftlichen Weisungen sowie praktische Probleme, die sich aus einem Stapel von 
Weisungen bei Fahrzeugen mit Sammelladungen oder Containern ergeben. Nach verschiedenen 
Arbeitsgruppensitzungen und Diskussionen in der WP.15 hatte es Deutschland übernommen, das 
abschließende Dokument vorzulegen. 
 
Nur noch ein einzelnes Dokument im Fahrerhaus vorzuhalten, das vom Beförderer und nicht mehr 
vom Absender bereitgestellt wird, wird Auswirkungen auf die Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen haben. In Zukunft wird eine Sendung in der Transportkette Straße - 
Binnenwasserstraßen nicht mehr durch eine individuelle schriftliche Weisung begleitet sein. 
 
Die Frage ist nun, wie mit dieser Situation in Bezug auf das ADN umgegangen werden soll. Drei 
Alternativen sind möglich: 
 
1.  Keine Änderungen im ADN. Absender von Sendungen, die in einer Transportkette Straße - 
Binnenwasserstraßen befördert werden, müssen eine individuelle schriftliche Weisung für den 
„nassen Abschnitt“ der Beförderung mitgeben. Probleme können auftreten, wenn der Absender keine 
Kenntnis im Voraus davon hat, dass die Sendung auf Binnenwasserstraßen befördert werden wird. 
 
2.  Die gegenwärtigen Vorschriften werden für solche Sendungen beibehalten, deren Beginn der 
Beförderung auf Binnenwasserstraßen stattfindet. Für alle anderen Sendungen wird eine schriftliche 
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Weisung gemäß ADR akzeptiert. Für diesen Fall muss jedes Schiff eine schriftliche Weisung nach 
ADR an Bord haben.  
 
3.  ADN übernimmt die neuen Vorschriften des ADR. Dies bedeutet, dass eine allgemeine 
schriftliche Weisung an Bord von Schiffen sein muss, die alle Arten von gefährlichen Gütern 
umfasst. 
 
Bemerkung: Die Alternativen 1 und 2 werden nicht das Problem der abweichenden oder oftmals 
widersprüchlichen Informationen für gleiche Stoffe zu lösen. 
 
Deutschland lädt alle Teilnehmer dieser Sitzung ein, ihre Sichtweisen und Meinungen 
auszutauschen.  
 
Weiteres Verfahren: Falls die WP.15/AC.2 sich für eine Alternative grundsätzlich entscheidet, ist 
Deutschland gerne bereit, entsprechende Anträge für ZKR-MD/G (ADNR, nächste Sitzung: März 
2008) und WP.15/AC.2 (ADN; nächste Sitzung : Juni 2008) vorzubereiten. 
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Annex 1 
 
 

Entscheidungen der WP.15 in Zusammenhang mit den schriftlichen Weisungen 
 
5.4.3 erhält folgenden Wortlaut: 
 
5.4.3 Schriftliche Weisungen 
 
5.4.3.1 Für die Hilfe bei unfallbedingten Notfallsituationen, die sich während der Beförderung ereignen 

können, sind in der Kabine der Fahrzeugbesatzung an leicht zugänglicher Stelle schriftliche Weisungen 
in der in Unterabschnitt 5.4.3.4 festgelegten Form mitzuführen. 

 
5.4.3.2 Diese Weisungen sind vom Beförderer vor Antritt der Fahrt der Fahrzeugbesatzung in einer Sprache (in 

Sprachen), die jedes Mitglied lesen und verstehen kann, bereitzustellen. Der Beförderer hat darauf zu 
achten, dass jedes betreffende Mitglied der Fahrzeugbesatzung die Weisungen versteht und in der Lage 
ist, diese richtig anzuwenden. 
 

5.4.3.3 Vor Antritt der Fahrt müssen sich die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung selbst über die geladenen 
gefährlichen Güter informieren und die schriftlichen Weisungen wegen der bei einem Unfall oder 
Notfall zu ergreifenden Maßnahmen einsehen. 

 
5.4.3.4 Die schriftlichen Weisungen müssen hinsichtlich ihrer Form und ihres Inhalts dem folgenden 

vierseitigen Muster entsprechen. 
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SCHRIFTLICHE WEISUNGEN 

 
 

Maßnahmen bei einem Unfall oder Notfall 
 

Bei einem Unfall oder Notfall, der sich während der Beförderung ereignen kann, müssen die Mitglieder der 
Fahrzeugbesatzung folgende Maßnahmen ergreifen, sofern dieser sicher und praktisch durchgeführt werden können: 
 
– Bremssystem betätigen, Motor abstellen und Batterie durch Bedienung des gegebenenfalls vorhandenen 

Hauptschalters trennen; 
 
– Zündquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen und keine elektrische Ausrüstung einschalten; 
 
– die entsprechenden Einsatzkräfte verständigen und dabei soviel wie möglich Informationen über den Unfall oder 

Zwischenfall und die betroffenen Stoffe liefern; 
 
– Warnweste anlegen und selbststehendes Warnzeichen an geeigneter Stelle aufstellen; 
 
– Beförderungspapiere für die Ankunft der Einsatzkräfte bereit halten; 
 
– nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder berühren und das Einatmen von Dunst, Rauch, Staub und Dämpfen durch 

Aufhalten in der dem Wind zugewandten Seite vermeiden; 
 
– sofern dies gefahrlos möglich ist, Feuerlöscher verwenden, um kleine Brände/Brandquellen in Reifen, in Bremsen 

und im Motorraum zu bekämpfen; 
 
– Brände in Ladeabteilen dürfen nicht von Mitgliedern der Fahrzeugbesatzung bekämpft werden; 
 
– sofern dies gefahrlos möglich ist, Bordausrüstung verwenden, um das Eintreten von Stoffen in Gewässer oder in 

die Kanalisation zu verhindern und um ausgetretene Stoffe einzudämmen; 
 
– sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Notfalls entfernen, andere Personen auffordern sich zu 

entfernen und die Weisungen der Einsatzkräfte befolgen; 
 
– kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausrüstung ausziehen und sicher entsorgen. 
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Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen Gütern nach Klassen 
und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen 

Gefahrzettel und Großzettel 
(Placards) 

Gefahreneigenschaften Zusätzliche Hinweise 

(1) (2) (3) 

Explosive Stoffe und Gegenstände 
mit Explosivstoff 

 
 

 
 

1              1.5            1.6 

Kann eine Reihe von Eigenschaften und Aus-
wirkungen wie Massendetonation, 
Splitterwirkung, starker Brand/Wärmefluss, 
Bildung von hellem Licht, Lärm oder Rauch. 

Schlagempfindlich und/oder stoßempfindlich 
und/oder wärmeempfindlich. 

Schutz abseits von Fenstern suchen. 

Explosive Stoffe und Gegenstände 
mit Explosivstoff 

 
 

 
 

1.4 

Leichte Explosions- und Brandgefahr. Schutz suchen. 

Entzündbare Gase 

 
 

 
 

2.1 

Brandgefahr. 

Explosionsgefahr. 

Kann unter Druck stehen. 

Erstickungsgefahr. 

Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen 
hervorrufen. 

Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung 
explodieren. 

Schutz suchen. 

Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten. 

Nicht entzündbare, nicht giftige Gase 

 
 

 
 

2.2 

Erstickungsgefahr. 

Kann unter Druck stehen. 

Kann Erfrierungen hervorrufen. 

Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung 
explodieren. 

Schutz suchen. 

Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten. 

Giftige Gase 

 
 
 
 

2.3 

Vergiftungsgefahr. 

Kann unter Druck stehen. 

Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen 
hervorrufen. 

Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung 
explodieren. 

Notfallfluchtmaske verwenden. 

Schutz suchen. 

Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten. 

Entzündbare flüssige Stoffe 

 
 
 

 
3 

Brandgefahr. 

Explosionsgefahr. 

Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung 
explodieren. 

Schutz suchen. 

Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten. 

Auslaufende Stoffe am Eintreten in Gewässer oder in 
die Kanalisation hindern. 

Entzündbare feste Stoffe, 
selbstzersetzliche Stoffe und 

desensibilisierte explosive Stoffe 

 
 
 
 

4.1 

Brandgefahr. Entzündbar oder brennbar, kann sich 
bei Hitze, Funken oder Flammen entzünden. 

Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten, die unter 
Einwirkung von Hitze, bei Kontakt mit anderen 
Stoffen (wie Säuren, Schwermetallverbindungen 
oder Aminen), bei Reibung oder Stößen zu 
exothermer Zersetzung neigen. Dies kann zur 
Bildung gesundheitsgefährdender und 
entzündbarer Gase oder Dämpfe führen. 

Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung 
explodieren. 

Auslaufende Stoffe am Eintreten in Gewässer oder in 
die Kanalisation hindern. 

Selbstentzündliche Stoffe 

 
 

 

4.2 

Gefahr der Selbstentzündung bei Beschädigung 
von Versandstücken oder Austritt von Füllgut. 

Kann heftig mit Wasser reagieren. 

 

3 3 

4 

4 



WP.15/AC.2/12/INF.8 
page 6 
 
 

Gefahrzettel und Großzettel 
(Placards) 

Gefahreneigenschaften Zusätzliche Hinweise 

(1) (2) (3) 

Stoffe, die in Berührung mit Wasser 
entzündbare Gase entwickeln 

 
 
 
 

4.3 

Bei Kontakt mit Wasser Brand- und 
Explosionsgefahr. 

Ausgetretene Stoffe sollten durch Abdecken trocken 
gehalten werden. 

Entzündend (oxidierend) wirkende 
Stoffe 

 
 
 

5.1 

Zünd- und Explosionsgefahr. 

Gefahr heftiger Reaktion bei Kontakt mit 
entzündbaren Stoffen. 

Vermischen mit entzündbaren oder brennbaren Stoffen 
(z.B. Sägespäne) vermeiden. 

Organische Peroxide 

 
 

 
 

5.2 

Gefahr exothermer Zersetzung bei erhöhten 
Temperaturen, bei Kontakt mit anderen Stoffen 
(wie Säuren, Schwermetallverbindungen oder 
Aminen), Reibung oder Stößen. Dies kann zur 
Bildung gesundheitsgefährdender und 
entzündbarer Gase oder Dämpfe führen. 

Vermischen mit entzündbaren oder brennbaren Stoffen 
(z.B. Sägespäne) vermeiden. 

Giftige Stoffe 

 
 
 
 

6.1 

Vergiftungsgefahr. 

Gefahr für Gewässer und Kanalisation. 

Notfallfluchtmaske verwenden. 

 

Ansteckungsgefährliche Stoffe 

 
 
 

6.2 

Ansteckungsgefahr. 

Gefahr für Gewässer und Kanalisation. 
 

Radioaktive Stoffe 

 
 

7A             7B 
 

7C            7D 

Gefahr der Aufnahme und der äußeren 
Bestrahlung. 

Expositionszeit beschränken. 

Spaltbare Stoffe 

 

7E 

Gefahr nuklearer Kettenreaktion.  

Ätzende Stoffe 

 

 
8 

Verbrennungsgefahr. 

Kann untereinander, mit Wasser und mit anderen 
Stoffen heftig reagieren. 

Gefahr für Gewässer und Kanalisation. 

Auslaufende Stoffe am Eintreten in Gewässer oder in 
die Kanalisation hindern. 

Verschiedene gefährliche Stoffe und 
Gegenstände 

 

9 

Verbrennungsgefahr. 

Brandgefahr. 

Explosionsgefahr. 

Gefahr für Gewässer und Kanalisation. 

Auslaufende Stoffe am Eintreten in Gewässer oder in 
die Kanalisation hindern. 

Bem. 1. Bei gefährlichen Gütern mit mehrfachen Gefahren und bei gemischten Ladungen muss jede anwendbare Eintragung beachtet werden. 
2. Die oben angegebenen zusätzlichen Hinweise können angepasst werden, um die Klassen der zu befördernden gefährlichen Güter und die 

Beförderungsmittel wiederzugeben. 

4 4 

5.1 

5.2 5.2 

RADIOACTIVE 

7 



WP.15/AC.2/12/INF.8 
page 7 

 
Ausrüstung für den persönlichen und allgemeinen Schutz für die Durchführung 

allgemeiner und gefahrenspezifischer Notfallmaßnahmen, die sich gemäß Abschnitt 8.1.5 des ADR an Bord des 
Fahrzeugs befinden muss 

 
Die folgende Ausrüstung muss sich für alle Gefahrzettel-Nummern an Bord der Beförderungseinheit befinden: 
 
– ein Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen der höchstzulässigen Gesamtmasse des Fahrzeugs und dem 

Durchmesser der Räder angepasst sein müssen; 
 
– zwei selbststehende Warnzeichen; 
 
– Augenspülflüssigkeit1) und 
 
für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung 
 
– eine Warnweste (z.B. wie in der Norm EN 471 beschrieben); 
 
– eine Handlampe; 
 
– ein Paar Schutzhandschuhe und 
 
– eine Augenschutzausrüstung (z.B. Schutzbrille). 
 
Für bestimmte Klassen vorgeschriebene zusätzliche Ausrüstung: 
 
– an Bord von Fahrzeugen für die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich für jedes Mitglied der 

Fahrzeugbesatzung eine Notfallfluchtmaske2) befinden; 
 
– eine Schaufel3); 
 
– eine Kanalabdeckung3); 
 
– ein Auffangbehälter aus Kunststoff3). 
1) Nicht erforderlich für Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3. 
2) Zum Beispiel eine Notfallfluchtmaske mit einem Gas/Staub-Kombinationsfilter des Typs A1B1E1K1-P1 oder 

A2B2E2K2-P2, der mit dem in der Norm EN 141 beschriebenen vergleichbar ist. 
3) Nur für Gefahrzettel-Nummern 3, 4.1, 4.3, 8 und 9 vorgeschrieben." 
 
[Referenzdokumente: ECE/TRANS/WP.15/2007/25 + INF.6 in der geänderten Fassung + INF.12 + INF.17 + INF.18, 
jeweils WP.15 11/07 + ECE/TRANS/WP.15/194] 
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8.1.5 erhält folgenden Wortlaut: 
 
"8.1.5 Sonstige Ausrüstung und persönliche Schutzausrüstung 
 
8.1.5.1 Jede Beförderungseinheit mit gefährlichen Gütern muss gemäß Unterabschnitt 8.1.5.2 mit 

Ausrüstungsteilen für den allgemeinen und persönlichen Schutz ausgestattet sein. Die Ausrüstungsteile 
sind nach der Gefahrzettel-Nummer der geladenen Güter auszuwählen. Die Gefahrzettel-Nummern 
können anhand des Beförderungspapiers bestimmt werden. 

 
8.1.5.2 Die folgende Ausrüstung muss sich für alle Gefahrzettel-Nummern an Bord der Beförderungseinheit 

befinden: 
 
– ein Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen der höchsten Gesamtmasse des Fahrzeugs und 

dem Durchmesser der Räder angepasst sein müssen; 
 
– zwei selbststehende Warnzeichen; 
 
– Augenspülflüssigkeit2) und 
 
für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung 
 
– eine Warnweste (z.B. wie in der Norm EN 471 beschrieben); 
 
– eine Handlampe; 
 
– ein Paar Schutzhandschuhe und 
 
– einen Augenschutz (z.B. Schutzbrille). 
____ 
2) Nicht erforderlich für Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3. 
 

8.1.5.3 Für bestimmte Klassen vorgeschriebene zusätzliche Ausrüstung: 
 
– an Bord von Fahrzeugen für die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich für jedes Mitglied 

der Fahrzeugbesatzung eine Notfallfluchtmaske3) befinden; 
 
– eine Schaufel4); 
 
– eine Kanalabdeckung4); 
 
– ein Auffangbehälter aus Kunststoff4). 
____ 
3) Zum Beispiel eine Notfallfluchtmaske mit einem Gas/Staub-Kombinationsfilter des Typs 

A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2, der mit dem in der Norm EN 141 beschriebenen vergleichbar 
ist. 

4) Nur für Gefahrzettel-Nummern 3, 4.1, 4.3, 8 und 9 vorgeschrieben." 
 
[Referenzdokumente: ECE/TRANS/WP.15/2007/25 + INF.6 in der geänderten Fassung + INF.12 + 
INF.17 + INF.18, jeweils WP.15 11/07 + ECE/TRANS/WP.15/194] 

 
____________________ 


